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1. Lage und Geltungsbereich der Flächennutzungsplan änderung  
 
Der Geltungsbereich der 40. Flächennutzungsplanänderung liegt im Ortsteil Sandhorst in 
rd. 3 km Entfernung des Stadtzentrums. 
 
Die Flächengröße des Plangebietes beträgt ca. 5,5 ha. 
 
Das Plangebiet grenzt im Westen und Süden an die bebaute Ortslage des 
innenstadtbezogenen Ortteils von Sandhorst. Im Südwesten grenzt das Plangebiet an die 
Grundschule von Sandhorst; im Norden an die Bundesstraße 210 Esenser Straße und im 
Osten an landwirtschaftlich genutzte Flächen im planungsrechtlichen Außenbereich. Im 
Süden begrenzt die Gemeindestraße Eheweg das Plangebiet.  
 
 

2. Vorhandene und geplante Nutzungen im Geltungsber eich  
 
Das Plangebiet wurde bislang landwirtschaftlich als Wiesen- und Weidefläche genutzt. Im 
südlichen Plangebiet soll eine Kindertagesstätte mit Kinderkrippe gebaut werden. Östlich 
daran angrenzend sind Flächen für die Regenrückhaltung geplant. 
Im verbleibenden Plangebietsbereich sollen Bauflächen für Wohnnutzungen geschaffen 
werden. Die dafür vorgesehenen Flächen wurden von der Stadt Aurich käuflich 
erworben. 
Die Planrealisierung auf der Grundlage von Bebauungsplänen soll in Abschnitten 
erfolgen. Insbesondere für die im Norden des Geltungsbereiches an die bestehende 
Bundesstraße und den hier geplanten Verlauf des Autobahnzubringers angrenzenden 
Flächen stehen noch entsprechende Vorgaben zum geplanten Straßenbau aus. Diese 
sind jedoch für eine abschließende Begutachtung der zu erwartenden Lärmimmissionen 
erforderlich. 
 
 

3. Ziel und Grund der Flächennutzungsplanänderung  
 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die planungsrechtliche Vorbereitung zur 
Schaffung zusätzlicher Wohnbauflächen. Des Weiteren sollen für den Bau einer 
Kindertagesstätte mit Kinderkrippe im Ortsteil Sandhorst die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden. 
 
Das in der Erschließungsphase befindliche innenstadtnahe Baugebiet Gärtnerweg im 
Ortseil Sandhorst ist überwiegend vermarktet. Bauplätze in innenstadtnaher Lage sind in 
Sandhorst nur noch vereinzelt in Form von Baulücken vorhanden. Weitere Baugebiete 
sind in vergleichbarer innenstadtnaher Lage in Sandhorst zurzeit nicht verfügbar. 
Als Bauflächen zu entwickelnde innenstadtnahe Flächen im Ortsteil Sandhorst stehen im 
Regelfall in Nutzungskonkurrenz zu landwirtschaftlichen Nutzungen, Flächen für den 
geplanten Bau eines Autobahnzubringers und bedeutsamen Flächen für Natur und 
Landschaft. 
Eine erhöhte Nachfrage nach Wohnbauflächen im innenstadtnahen Bereich des Ortsteils 
Sandhorst ergibt sich aufgrund der allgemein steigenden Nachfrage nach zentrumsnahen 
Bauplätzen. Auch aufgrund der umfangreichen Erweiterung des Industriegebietes Aurich 
– Nord wird eine mit der Realisierung der Industriegebietserweiterung einhergehende 
zunehmende Nachfrage nach Bauplätzen in Arbeitsplatznähe erwartet. Dieser 
Nachfrageentwicklung soll mit einer abschnittsweisen Umsetzung des geplanten 
Wohnbaugebietes, beginnend im südlichen Plangebiet, begegnet werden. 
 
Die abschnittsweise Erschließung des Baugebietes von Süden nach Norden kommt auch 
den Anforderungen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
entgegen. Aufgrund noch ausstehender Planunterlagen der Ortsumgehung Aurich fehlen 
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für das nördliche Plangebiet noch entsprechende Vorgaben für den aufzustellenden 
Bebauungsplan. 
 
Die in die Planung einbezogenen Flächen liegen relativ stadtnah am Rand des 
Innenstadtbereichs, in günstiger Lage zum Industriegebiet Aurich – Nord und zum Schul- 
und Kindertagesstättenstandort. Alternativflächen in vergleichbarer Lage sind Aufgrund 
von Nutzungskonkurrenzen mit der Landwirtschaft und dem Natur- und 
Landschaftsschutz derzeit nicht verfügbar. 
 
Im Ortsteil Sandhorst ist der Bau eines neuen Kindergartens erforderlich. Die 
Räumlichkeiten in der Altanlage reichen nicht mehr aus und die Bausubstanz ist nur noch 
unzureichend. Der Platzbedarf eine Erweiterung reicht am alten Kindergartenstandort 
nicht aus. 
Zudem soll im Ortsteil Sandhorst eine von 5 geplanten stadtnahen Kinderkrippen sowie 
ein Kinderhort gebaut werden. 
Im Hinblick auf die zu betreuenden Altersgruppen der Kinder ist es nahe liegend den Bau 
dieser Einrichtungen an einem Standort zusammen zu fassen. 
 
Als ausreichend große und verfügbare Standorte für das Vorhaben standen zwei 
Alternativen zur Verfügung: die Grundschule Sandhorst am Eheweg sowie die 
Hauptschule an der Schulstraße. Beide Standorte ermöglichen die Bündelung städtischer 
Gemeinbedarfsanlagen. 
 
Der Grundschulstandort hat im Hinblick auf die Altersgruppen der Nutzer sowie der im 
Regelfall eintretenden Folgenutzungen Kinderkrippe / Kindergarten / Kinderhort / 
Grundschule Vorteile bezüglich des altersgerechten Aufbaus von Sozialkontakten und 
der Standortidentifikation. Bezüglich des Einzugsbereiches weist der Grundschulstandort 
weitere Vorteile auf: Die Nähe zum Industrie- und Gewerbegebiet Aurich - Nord ist ein 
Lagevorteil für Eltern, die als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Industrie- und 
Gewerbegebiet tätig sind. Außerdem trägt der Standort zur Entzerrung der 
Einzugsbereiche zwischen den geplanten Kinderkrippen in Sandhorst und in dem 
Familienzentrum an der Jahnstraße bei. Diese Vorteile wiegen den Nachteil der Lage des 
Grundschulstandortes am Randbereich der Ortslage von Sandhorst auf. 
 
Die Sicherheit der Kinder bezüglich einer erforderlichen Überquerung der Bundesstraße 
210 wird durch eine vorhandene Fußgängerampel gewährleistet. Außerdem ist 
diesbezüglich zu bedenken, dass die Kinder in den betreffenden Altersklassen 
überwiegend von den Eltern zu den Einrichtungen gebracht und abgeholt werden. 
 
 
Am Standort Hauptschule Sandhorst besteht Platzbedarf für ein geplantes Projekt zur 
Heranführung der Hauptschüler an die Berufsausbildung, sodass es hier zu 
Flächenkonkurrenzen kommt. Eine Überplanung des Standortes Hauptschule mit der 
Kindertagesstättenanlage würde die Umsetzung des geplanten Qualifizierungsprojektes 
dort in Frage stellen. 
 
Im Bereich der geplanten Kindertagesstätte befindet sich ein kleinflächiges nach § 28b 
des niedersächsischen Naturschutzgesetzes besonders geschütztes Feuchtgrünland mit 
Flutrasenbeständen. Da ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Realisierung 
der Kindertagesstätte besteht und keine vergleichbaren Alternativstandorte vorhanden 
sind, ist der Erhalt des Feuchtgrünlandes nicht möglich. Der Verlust des 
Feuchtgrünlandes wird durch entsprechende Ersatzmaßnahmen ausgeglichen. 
 
Die Stadt Aurich hat diesbezüglich bei der zuständigen Naturschutzbehörde eine 
Ausnahme gemäß § 28b, Abs. 4 des niedersächsischen Naturschutzgesetzes beantragt. 
Die diesbezügliche Genehmigung liegt vor. 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung  
 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird die planungsrechtliche Zulässigkeit 
der Bebauung bisher landwirtschaftlicher Nutzung unterliegender Weideflächen mit 
Gemeinbedarfs- und Wohnbauflächen vorbereitet. Hiermit sind im Wesentlichen eine 
Veränderung des Landschaftsbildes im Planumfeld, sowie eine erhöhte 
Flächenversiegelung mit entsprechenden Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Natur 
und die Wasserwirtschaft verbunden. 
 
Näheres ist dem Kapitel 7. Natur und Landschaft zu entnehmen. 
 
Im Umkehrschluss werden mit der Planung Baumöglichkeiten geschaffen, welche die 
Wohnbauflächennachfrage befriedigen und zu einer städtebaulich vertretbaren 
Erweiterung der Ortslage Sandhorst führen. Im Rahmen der bestehenden Darstellung 
der Gemeinbedarfsfläche wird die Erweiterung der vorhandenen 
Gemeinbedarfseinrichtung Grundschule mit Kindergarten- und 
Kinderkrippeneinrichtungen unter Einbeziehung vielfältiger Synergieeffekte gesichert. 
 
 

5. Vorgaben der Regional- und Landesplanung  
 
Die Stadt Aurich ist im Landesraumordnungsprogramm als Mittelzentrum ausgewiesen. 
In den Mittelzentren sind dauerhafte und ausgewogene Siedlungs-, und 
Versorgungsstrukturen zu erhalten, zu sichern und zu entwickeln. 
Als allgemeine Zielsetzung der Mittelzentren sollen zentralörtliche Einrichtungen und 
Angebote für den gehobenen Bedarf gesichert und entwickelt werden. 
 
Das Landesraumordnungsprogramm enthält keine konkreten Vorgaben für das 
Plangebiet der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Das regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Aurich ist am 22. 07. 2006 
außer Kraft getreten. Maßgebend ist somit das Landesraumordnungsprogramm. 
 
 

6. Bestehende und geplante Darstellungen im Flächen nutzungsplan  
 
Der südliche Bereich des Plangebietes, unterhalb des Ostfrieslandwanderweges, ist im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 
Schule dargestellt. 
Die nördlich davon gelegenen Flächen bis heran an die Bundesstraße 210 sind im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Flächen dargestellt. 
 
Das untere Drittel des Plangebietes wird durch den überörtlichen Hauptradweg 
„Ostfrieslandwanderweg“ gekreuzt. 
 
Am westlichen Rand des Plangebietes verläuft eine Gasversorgungsleitung. Im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplanes sind diesbezüglich in Abstimmung mit dem 
Leitungsbetreiber gegebenenfalls erforderliche Baubeschränkungen abzustimmen. 
 
Im Zuge der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Gemeinbedarfsfläche 
Schule im östlichen Bereich eingekürzt und umgewidmet. Schulerweiterungsflächen für 
die Grundschule Sandhorst werden aufgrund der demographischen Entwicklung in 
absehbarer Zeit nicht mehr benötigt. 
Eine Teilfläche der östlichen Gemeinbedarfsfläche wird umgewidmet und mir der 
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Zweckbestimmung Kindertagesstätte belegt. Die noch verbleibende und nicht mehr 
benötigte Gemeinbedarfsfläche am Ostrand des Plangebiets wird als 
Regenrückhaltefläche dargestellt. Dieses wird für eine geordnete Entwässerung der 
geplanten Wohnbauflächen benötigt. 
Die nördlich des Ostfrieslandwanderweges liegenden landwirtschaftlichen Flächen 
werden als Wohnbauflächen dargestellt. 
Der das Plangebiet kreuzende überörtliche Hauptradweg bleibt erhalten. 
 
 

7. Natur und Landschaft  
 
Die nach Baugesetzbuch erforderliche Umweltprüfung wurde von der Stadt durchgeführt 
und im der Begründung als gesondertem Teil beiliegenden Umweltbericht dokumentiert. 
Die Bewertung und Bilanzierung der Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild für 
die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in der Anlage Eingriffsregelung 
wiedergegeben. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 5,35 ha und wird geprägt durch 
Intensivgrünland, im Wesentlichen in der Ausbildung „Sonstiges feuchtes 
Intensivgrünland“(GIF), dem nach DRACHENFELS (2004) eine allgemeine bis geringe 
Bedeutung (Wertstufe II) zugemessen wird. 

Im zentralen Bereich des Grünlandes südlich des Ostfrieslandwanderweges finden sich 
Flächen mit Flutrasen (GFF) und vernässten Übergangszonen zum Intensivgrünland von 
besonderer bis allgemeiner bzw. allgemeiner Bedeutung (Wertstufe III-IV). Der 
kleinflächige Flutrasen (GFF 0,05 ha) weist als ken nzeichnende Arten neben 
Knickfuchsschwanz insbes. Flutenden Schwaden, Brenn enden Hahnenfuß und 
Weißes Straußgras auf. Die im Jahr 2009 erfassten F lutrasenbestände wurden 
nach § 28b NNatG  in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. April 1994 (Nds. GVB. 
S. 155, ber. S. 267), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28.10.2009 (Nds. 
GVBL. S. 366) als  geschützte Biotope klassifiziert und gemeldet. Einem Antrag des 
Vorhabenträgers Stadt Aurich auf Befreiung gemäß § 28 b Abs. 4 NNatG in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. April 1994 (Nds. GVB. S. 155, ber. S. 267), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28.10.2009 (Nds. GVBL. S. 366) wurde von 
der zuständigen Behörde des LK Aurich mit Schreiben  vom 29.12.2009 
stattgegeben, da ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Realisierung des 
Kindergarten- und Krippengeländes besteht und keine vergleichbaren Alternativstandorte 
vorhanden sind.  Die Bestimmung von Art, Weise und Umfang der erforderlichen 
Kompensation für die verlustigen Flutrasenbestände im Rahmen der Abhandlung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zur 40. FNP-Änderung beinhaltet die 
Kompensationsauflagen des LK Aurich entsprechend der erteilten Befreiung (im 
NAGBNatSchG vom 19.02.2010 sind § 28b-Biotope nicht mehr aufgeführt. Biotope, die 
vor Inkrafttreten des NAGBNatSchG erfasst wurden, sind jedoch mit dem 
entsprechenden Schutzstaus einzustellen). 

Kleinflächige Flutrasenbestände (< 100 m²) finden sich zudem auf dem Areal nördlich 
des Wanderweges im Bereich der hier das Grünland durchziehenden Grüppen 
(Aufweitungen im Bereich der Grüppenköpfe). Die fortführenden Grüppenabschnitte 
unterscheiden sich hinsichtlich der Vegetationsausstattung kaum vom angrenzenden 
Wirtschaftsgrünland und sind diesen zugeordnet. 

Unmittelbar nördlich an den Ostfrieslandwanderweg anschließend ist ein Teich 
angeordnet, welcher als sonstiges naturfernes Stillgewässer (SXZ) zu klassifizieren ist 
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und aufgrund seiner Ausstattung von geringer Bedeutung ist. Hier findet sich zudem ein 
als sonstiger Graben (FGZ) klassifiziertes Oberflächengewässer von allgemeiner bis 
geringer Bedeutung. 

Im südlichen, westlichen und östlichen Grenzbereich des Plangebietes sowie im 
Übergangsbereich der Gemeinbedarfsflächen unterschiedlicher Zweckbestimmung 
finden sich Wallhecken von allgemeiner bis besonderer bzw. allgemeiner bis geringer 
Bedeutung (Wertstufe II-IV). Insbesondere parallel des Ostfrieslandwanderweges treten 
umfangreichere Gehölzbestände auf. Es handelt sich um „Baumbestände des 
Siedlungsbereiches“ (HE) bzw. Baumreihen (HBA). Im Südosten tangiert das Plangebiet 
auf einem kleinen Abschnitt das Gewässer ‘Ehe‘. Als stark ausgebauter Bach (FXS) ist 
sie hier nur von geringer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufe II). 

Das Plangebiet ist von Bedeutung als Lebensraum für z.B. Singvögel und insbes. 
Fledermausarten. Aufgrund der weitgehend unbelasteten Grundsituation ergibt sich 
gemäß BREUER (1994) für das Schutzgut Boden eine allgemeine (Wertstufe 2) und das 
Schutzgut Grundwasser eine besondere Bedeutung (Wertstufe 1). Nach dem Kriterium 
„Natürlichkeitsgrad“ ist das Schutzgut Luft im Plangebiet von allgemeiner Bedeutung 
(Wertstufe 2). Nach dem Kriterium „Naturraumtypische Vielfalt und Eigenart“ ist das 
Schutzgut Landschaft im Plangebiet von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
(Wertstufe 1-2), da der Raum Bereiche mit natürlichen und naturnahen Biotopen aufweist 
(Flutrasen, alter Baumbestand, Wallhecken) und durch eine ausgeprägte Reliefenergie 
gekennzeichnet ist. Der mit Wegen ausgestattete Randbereich der Stadt 
(Ostfrieslandwanderweg, Eheweg) erfüllt weiterhin Grundfunktionen z.B. für die 
Kurzzeiterholung. 

Das geplante Vorhaben ist aufgrund der gegebenen Biotopsituation und der 
Lebensraumeignung für Tierarten (Waldvögel, Fledermäuse), der 
Landschaftbilderscheinung sowie der damit verbundenen Funktion für Erholung mit 
erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. Die Intensität der anzunehmenden 
Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter ist der nachfolgenden Tabelle zu 
entnehmen: 

 

Tab.  Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schu tzgüter und ihre Bewertung 

Schutzgut wesentliche Auswirkungen des Vorhabens Er heblichkeit  

Boden 
Verlust von Bodenfunktionen auf einer Fläche von bis zu 
1,79 ha durch Überbauung / Versiegelung, betroffen sind 
anthropogen überprägte Böden 

�  �  ��  

Wasser Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate durch 
Versiegelung 

�  �  ��  

Klima / Luft stoffliche Immissionen durch bauliche Anlagen möglich �  

Tiere und 
Pflanzen 

Biotopverlust / Lebensraumverlust durch Überbauung / 
Versiegelung von Intensivgrünland feuchter Ausprägung 
und Flutrasenbestände / Durchstich von Wallhecken zum 
Zwecke der Erschließung (Gesamtverlust 79,1 m) 

Beeinträchtigung von Vogel- und 
Fledermauslebensräumen durch Überbauung von 
Grünland und randliche Störwirkungen  

 

��  
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Landschaft 

Bebauung einer Grünlandfläche mit Flutrasenausbildungen  
in einem Landschaftsbereich mit Waldrandfunktion von 
besonderer Eigenart und ausgeprägter Vielfalt und daraus 
resultierender Schönheit mit insgesamt besonderer 
Bedeutung. 

��   

Kultur- und 
Sachgüter 

auf Grundlage der vorliegenden Kenntnisse können 
Auswirkungen nicht quantifiziert, aber auch nicht 
ausgeschlossen werden. Ur- und frühgeschichtliche Funde 
sind möglich. 

- 

Mensch 
Immissionen (Lärm, Geruchs-Emissionen) durch landw. 
Anlagen und angrenzendem Tierheim/Hundeübungsplatz, 
Reduzierung der Erholungseignung der Landschaft 

�  �  ��  

Erheblichkeit:      ���  hoch         ��  mittel        �  gering 

 

Beeinträchtigungen von geringer bis mittlerer Erheblichkeit ergeben sich infolge der 
Überbauung von Böden. Bezüglich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen resultiert eine 
mittlere Erheblichkeit aus dem Verlust bzw. der Beeinträchtigung von Grünland 
(Flutrasenbestände) und erforderlicher Wallheckendurchstiche und Störwirkungen auf 
potentielle Vogel- und Fledermauslebensräume. Bezüglich des Landschaftsbildes ist eine 
mittlere Erheblichkeit festzustellen durch die Beeinträchtigung eines Raumes, der noch 
zahlreiche gliedernde und raumprägende Strukturen aufweist und im Zusammenhang mit 
angrenzenden bedeutenden Landschaftsbestandteilen eine besondere Funktion im 
Rahmen des gesamten landschaftlichen Erscheinungsbildes einnimmt. Aufgrund des 
niedrigen Versiegelungsgrades ist bezüglich des Schutzgutes Wasser eine geringe - 
mittlere Erheblichkeit gegeben, welche im wesentlichen begründet ist durch die zu 
erwartende Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Eine geringe Erheblichkeit ist 
auch bezüglich des Schutzgutes Klima/Luft anzusetzen. Aufgrund der gegebenen 
Abstände der Wohnbauflächen zu angrenzenden landwirtschaftlichen Anlagen und des 
zu erwartenden geringen Verkehrsaufkommens des Eheweges sowie vorgesehener 
Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung und Einhaltung der gesetzlichen 
Richtwerte im Bereich der Wohnbauflächen parallel der B 210 (aktiver und passiver 
Schallschutz) wird auch bezüglich des Schutzgutes Mensch hinsichtlich der Aspekte 
Lärm/Geruchsimmissionen eine eingeschränkte Erheblichkeit angenommen. Eventuelle 
Einschränkungen des Vorhabens infolge Lärmeintrag durch den angrenzenden 
Hundeübungsplatz sind bei Berücksichtigung passiver Schallschutzmaßnahmen gemäß 
vorliegender Lärmschutzstudie (IEL 2009) nicht in erheblichem Umfang zu erwarten. 
Aufgrund der Überformung des landschaftlichen Erscheinungsbildes durch zukünftige 
Baukörper wird hinsichtlich des Teilschutzgutes Erholung eine Minderung der 
Erholungsqualität nicht ausgeschlossen. Insgesamt wird für das Schutzgut Mensch eine 
geringe - mittlere Umweltauswirkung konstatiert. 

 

Als Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung  von Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sind vorgesehen für 

 
Schutzgut Boden 

Zur Eingriffsminimierung ist  für den nördlichen Teil der Baufläche eine niedrige 
Grundflächenzahl von 0,25 bis 0,3 vorgesehen. 
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Zur Sicherung des Natürlichkeitsgrades des Bodens soll außerhalb der zukünftig 
versiegelten bzw. bebauten Flächen eine dauerhafte Begrünung (Brachen oder 
Strauchpflanzungen) erhalten bzw. entwickelt werden (insbes. Flächen parallel des 
Ostfrieslandwanderweges und des neu geplanten Rad- und Fußweges, 
Gewässerrandbereiche sowie Randflächen im Bereich von Wallhecken). 

 

Schutzgut Wasser 

Eine Versickerung von Niederschlagswasser auf den zukünftigen  Baufläche bleibt durch 
die vorgesehene geringe Grundflächenzahl insbesondere im nördlichen Abschnitt 
weiterhin möglich, betroffen ist dabei ein Raum der aufgrund der Bodenverhältnisse und 
der gegebenen Entwässerungssysteme eine eingeschränkte 
Grundwasserneubildungsrate aufweist. Gefördert werden soll eine Versickerung über 
eine dauerhafte Begrünung der unbebauten Flächen (z.B. Schutzstreifen der 
Wallhecken, Abstandsgrün Ostfrieslandwanderweg sowie des vorgesehenen Rad- und 
Fußweges, Räumstreifen). Des Weiteren ist innerhalb des Geltungsbereiches der 
Planung die Anlage von  Regenwasserrückhalteeinrichtungen  vorgesehen, um den 
zügigen Abfluss von Oberflächenwasser zu reduzieren. 

Das Baugebiet soll an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Aurich 
angeschlossen werden.  

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

·  Biotope/Vegetation 

Die linearen Gehölzbestände entlang des Wanderweges und Baumgruppen im 
nördlichen Grenzbereich zum bestehenden Schulgelände werden in ihrem Bestand 
gesichert und sollen im nachfolgenden Bebauungsplan zur Sicherung der 
Standortverhältnisse in öffentliche Grünflächen integriert werden. Des Weiteren werden 
die bestehenden Wallheckenbestände weitgehend erhalten. Damit einhergehend bleibt 
auch ein wesentlicher Bestandteil der Lebensräume für Vogel- und Fledermausarten des 
Plangebietes erhalten.  

·  Fledermäuse / Vögel 

Einhergehend mit der Bestandssicherung der Wallhecken bleibt auch ein wesentlicher 
Bestandteil der Lebensräume für Fledermaus und Vogelarten erhalten.  

 

Schutzgut Landschaft 

Die Erhaltung und die vorgesehene Neuanlage von Wallhecken sowie  die vorgesehene 
Erhaltung der Grünbestände  parallel des Ostfrieslandwanderweges gewähren im 
Zusammenhang mit den im östlichen Randgebiet vorgesehenen  Regenrückhalteflächen 
sowie einer von Bebauung freizuhaltenden Fläche im zentralen Bereich (unmittelbar 
nördlich des Ostfrieslandwanderweges) der Planfläche die Durchgrünung und 
Eingrünung des Baugebietes, insbesondere in östlicher Richtung mit dem 
anschließenden, halboffenen und durch Grünland geprägten Teillandschaftsraum sowie 
den Erhalt der markanten Geländeformation nördlich des Wanderweges.  

Die Regenrückhaltebecken sollen landschaftsgerecht mit fließenden Formen gestaltet 
und mit wechselnden Böschungsneigungen ausgestattet werden Die angestrebte 
landschaftsgerechte Ausgestaltung der Areale mit wasserbaulichen Maßnahmen 
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gewährleistet eine Kompensation der mit diesen Maßnahmen einhergehenden 
Beeinträchtigungen (z.B. auf das Schutzgut Boden) auf der Fläche selbst. Mit Ausnahme 
ihrer Minimierungsfunktion bezogen auf das Schutzgut Landschaftsbild (Bestandteil der 
Ortrandeingrünung) werden die Areale nicht in die Ermittlung des 
Kompensationserfordernisses und das Kompensationskonzept der 40. FNP-Änderung 
einbezogen. 

Durch die vorgesehenen umfassenden grünplanerischen und wasserbaulichen 
Maßnahmen zur Ortsrandeingrünung im östlichen Randbereich des Plangebietes und der 
damit verbundenen Erhaltung von Freiflächen wird  die visuelle Erlebbarkeit der den 
Gesamtraum prägenden unterschiedlichen Landschaftsbestandteile wie Wald/Waldsaum, 
Ehe und heckenbestandene Grünlandlandschaft weitgehend gesichert.  

Die Maßnahmen können die Eingriffe in Natur und Lan dschaft nur geringfügig 
reduzieren. Die verbleibenden Eingriffsfolgen sind mit dem jeweiligem 
Kompensationserfordernis für die einzelnen Schutzgü ter nachfolgend aufgeführt: 

 

Schutzgut Boden 

Insgesamt ist von einer Neuversiegelung von max.1,79 ha auszugehen. Mit der 
Überbauung oder Versiegelung von Boden mit allgemeiner Bedeutung sind erhebliche 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes verbunden.  

Diese Beeinträchtigungen des Bodens können durch Maßnahmen zur Vitalisierung von 
Böden an anderer Stelle ausgeglichen werden. Gemäß BREUER (1994: 30) können 
erheblich beeinträchtigte Funktionen und Werte des Bodens (einschließlich ihrer 
Regulationsfunktion für Grundwasser und Luft) wiederhergestellt werden, indem Flächen 
aus der intensiven agrarischen Nutzung genommen und zu naturbetonten Biotoptypen - 
oder soweit dies nicht möglich ist - zu Ruderalfluren, Brachflächen oder 
standortheimischen Gehölzbeständen entwickelt werden. 

BREUER (1994: 30 und 2006: 53) gibt bei der Bauleitplanung für die Versiegelung von 
Böden von allgemeiner Bedeutung einen Kompensationsumfang von 1 : 0,5 (versiegelte 
Beläge) an.  

Dem gemäß sind 0,895 ha (1,79  ha x 0,5) Boden aufz uwerten.  Ein Ausgleich 
bezüglich des Schutzgutes Boden soll extern erfolgen. 

 

Schutzgut Wasser 

Als anlagebedingte Auswirkung auf die Grundwassersituation ist die weitgehende 
Versiegelung und Überbauung einer Teilfläche des Plangebietes auf 1,79 ha anzusehen; 
die Grundwasserneubildung im Gebiet wird hierdurch reduziert. Es handelt sich hierbei 
um eine Bodenfunktion, die über die zum Schutzgut Boden genannten Maßnahmen 
hinreichend kompensiert wird. 

 

Schutzgut Klima und Luft 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes sind in einem eingeschränkten Umfang möglich. 
Eine Kompensation der beeinträchtigten Funktionen wird über Gehölzpflanzungen im 
Zusammenhang mit den Kompensationsmaßnahmen für Boden, Biotope und 
Landschaftsbild hinreichend gewährt. 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Gemäß BREUER (2006) liegt im Rahmen der Eingriffsregelung eine erhebliche 
Beeinträchtigung vor, wenn Biotoptypen mit allgemeiner oder höherer Bedeutung vom 
Eingriff betroffen sind. 

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich somit durch die Beseitigung von 
Wallhecken  auf einer Länge von ca. 79,1 m. Auf Basis der Bestandserhebungen aus 
dem Jahre 2009 wurde für Teilabschnitte (77 m Wallhecken) bereits ein Antrag auf 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gem. § 33 Abs. 4  NNatG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. April 1994 (Nds. GVB. S. 155, ber. S. 267), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28.10.2009 (Nds. GVBL. S. 366) durch die Stadt 
Aurich gestellt, welcher mit Schreiben vom 29.12.2009 durch den Landkreis Aurich 
bewilligt wurde.  

Des Weiteren wird teilweise die ökologische Wertigkeit der Wallhecken durch die Lage 
innerhalb eines Baugebietes und des damit verbundenen Nutzungsdruckes 
heruntergesetzt. Relevante ökologische Wechselbeziehungen sind eingeschränkt.  
Eine Beeinträchtigung um mindestens eine halbe Wertstufe ergibt sich somit auf einer 
Länge von weiteren ca. 388,6 m. 

Als vollständig verlustig einzustufen sind die Flutrasenbestände in Senken der Wertstufe 
III-IV auf einer Fläche von 0,06 ha sowie die angrenzenden Übergangsbereiche zum GIF 
auf ca. 0,29 ha. Letztere werden aufgrund der im Vergleich zum Kernbereich der 
Flutrasen reduzierten Wertigkeit mit 50% in Ansatz gestellt.  

Unter Berücksichtigung von BREUER (1994) kann für Biotoptypen, die um eine halbe 
Wertstufe herabgesetzt werden, eine Kompensation erreicht werden, indem auf gleicher 
Fläche ein Biotoptyp adäquat aufgewertet wird oder auf halber Fläche um eine Wertstufe. 
Für vollständig aufgehobene Biotoptypen ist ein gleichwertiger Ersatz zu schaffen (1:1). 
Für vollständig im Bestand aufgehobene Wallhecken wird entsprechend den Regelungen 
des LK Aurich gesondert eine Kompensation im Verhältnis 1 : 2 festgesetzt. 

Um einen ökologisch-funktionalen Ausgleich zu erreichen sollen vergleichbare Strukturen 
geschaffen werden, also Wallhecken angelegt und Blänken/Gewässer geschaffen 
werden.  

Eine Teil-Kompensation  kann innerhalb des Baugebietes erreicht werden über die 
Neuanlage von Wallhecken  auf einer Länge von ca. 649,7 m. Das 
Kompensationserfordernis für die Aufhebung von ca. 79,1 m (Kompensation im 
Verhältnis 1 : 2 =  158,2 m) Wallheckenbestand wird hierdurch erreicht. Die weiteren 
491,5 m können auf die konstatierten weiteren Beeinträchtigungen von 
Wallheckenbeständen auf 388,6 m (Minderung um eine halbe Wertstufe) angerechnet 
werden. Die Beeinträchtigungen von Wallhecken können somit vollständig innerhalb des 
Gebietes der 40. FNP-Änderung kompensiert werden.  

Das weitere Kompensationserfordernis  soll auf externen Kompensationsflächen, z.B. 
auf Areale in den Kompensationsräumen Sandhorst Nord und Upstalsboom der Stadt 
Aurich bzw. über Maßnahmen im Rahmen der ‚Naturierung Sandhorster Ehe‘ erfüllt 
werden (0,35 ha für verlustige Flutrasenbestände und Überg angsbereiche).  

 

Schutzgut Landschaftsbild 

Über die 40. FNP-Änderung erfolgt eine Änderung der Flächennutzung auf ca.5,35 ha, 
hiervon werden ca. 3,69 ha infolge Bebauung (Wohnbauflächen, Gemeinbedarfsflächen) 
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hinsichtlich des Landschaftsbildes erheblich überformt. Betroffen ist ein 
Landschaftsraum, dem unter Berücksichtigung des Bewertungsmodells von BREUER 
(1994) eine besondere bis allgemeine Bedeutung (Wertstufe 1-2) zukommt. Die 
geplanten Nutzungen (niedrige Grundflächenzahl von 0,25 bis 0,4 / Beschränkung der 
Bauhöhen) sowie Erhalt und Ergänzung der Wallheckenbestände und son stige 
Maßnahmen (vorgesehene Anordnung von RRB im Bereich der Plangebietsgrenzen / 
Durchgrünung des Baugebietes über vorgesehene öffentliche Grünflächen und Flächen 
mit wasserrechtlichen Festsetzungen) zur Eingrünung des Plangebietes in der 
Gesamtgröße von annähernd 1,53 ha  können die Beeinträchtigungen durch das 
Baugebiet mindern, eine vollständige Kompensation können sie aufgrund der gegebenen 
Bedeutung des Plangebietes für das Schutzgut Landschaft nicht bewirken. Aufgrund der 
Umwidmung in ein Baugebiet mit Ortsrandeingrünung und höherem Freiflächenanteil 
wird somit eine Abwertung um mindestens eine halbe Wertstufe für da s gesamte 
Vorhabengebiet  (5,35 X 0,5 = Flächenreduktionswert 2,675) angesetzt.  

Gemäß den Kompensationsgrundsätzen von BREUER (1994: 28) kann eine 
Kompensation  erfolgen, indem ein gleich großer Landschaftsraum um eine halbe 
Wertstufe aufgewertet wird oder ein halb so großer Landschaftsraum von 2,675 ha um 1 
Wertstufe bzw. ein viertel so großer Raum (= 1,337 ha) um 2 Wertstufen bei 
geringerer Ausgangswertigkeit  (intensiv genutzte Areale, z.B. Acker, 
Grünlandeinsaaten u.a.) hinsichtlich seiner Landschaftsbildwertigkeit erhöht wird. 

Ziel von Kompensationsmaßnahmen soll die Entwicklung von naturbetonten bzw. 
naturraumtypischen Biotopen und Landschaftsbestandteilen sein. So können 
Maßnahmen zur Wiederherstellung und Neuentwicklung solcher Elemente dazu 
beitragen, die von einem Baugebiet ausgehenden  Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes zu bewältigen. 

Bei einer entsprechenden Herrichtung des bezüglich der Schutzgüter Arten und 
Lebensgemeinschaften sowie Boden angesetzten Erfordernisses können diese für die 
Kompensation des Schutzgutes Landschaftsbild mit angerechnet werden.  

In der nachfolgenden Auflistung sind zusammengefasst die konstatierten 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter, das jeweils erforderliche Kompensationserfordernis 
und mögliche Maßnahmen zur Kompensation dargelegt: 
 

Gesamtkompensation nach Schutzgütern 
Beeinträchtigungen Kompensationsbedarf / Maßnahmen 
Schutzgut Wallhecken:  

– 79,1 m Aufhebung von Wallhecken – Neuanlage von Wallhecken auf 158,2 m 
im Gebiet der 40. FNP-Änderung 
(Verhältnis 1:2) 
 

– Reduzierung der Wallheckenwertigkeit 
um ½ Wertstufe durch Beeinträchtigung 
der Wechselbeziehungen auf 388,6 m 

– Neuanlage von 491,5 m Wallhecken 
innerhalb des Gebietes der 40. FNP-
Änderung 

  
Schutzgut Boden:  

– Aufhebung der Bodenfunktionen auf 1,79 
ha infolge Neuversiegelung 

– Förderung der Bodenfunktionen  auf ca. 
0,9 ha (Ansatz 50 %) z. B. durch 
Entwicklung von Ruderalflächen (vgl. 
Kap. 8.2.1) 

  
Schutzgut Wasser:  

– Beeinträchtigungen auf 1,79 ha infolge – Kompensation über Förderung der 
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Versiegelung Bodenfunktionen (s. o.) 
  
Schutzgut Arten- und 
Lebensgemeinschaften (ohne 
Wallhecken): 

 

– Aufhebung von Flutrasenbeständen auf 
0,06 ha 
 

– Aufhebung von Feuchtstandorten 
(Übergangszonen von GFF zu GIF) auf 
0,29 ha 

– Anlage von Blänken / 
Gewässeraufweitungen (Verhältnis 1:1 = 
0,06 ha) 
 

– Entwicklung von feuchtem 
Extensivgrünland (Ansatz 50 % = 0,145 
ha ) 

  
Schutzgut Landschaft  

– Überformung der Landschaftsbildsituation 
auf 5,35 ha und Reduzierung der 
Wertigkeit um ½ Wertstufe 

– Aufwertung des Landschaftsbildes um 1 
Wertstufe auf 2,675 ha bzw. um 2 
Wertstufen auf 1,337 ha bei geringer 
Ausgangswertigkeit der 
Kompensationsflächen (z. B. Acker, 
Grünlandeinsaat u. a.) über Anlage von 
Wallhecken, Feldgehölzen bzw. 
Extensivierung von Grünland u. a. (vgl. 
Kap. 8.2.5 / Maßnahmenkatalog) 

 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen von Wallhecken können innerhalb des 
Plangebietes über die Neuanlage von Wallhecken (649,7 m) vollständig kompensiert 
werden.  

Die Kompensation der Beeinträchtigung von Flutrasenbeständen (0,06 ha) soll vorrangig 
über Maßnahmenkonzepte im Rahmen der „Naturierung Sandhorster Ehe“ erfolgen.  

Die konstatierten Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden / Wasser 
(Kompensationsbedarf ca. 0,9 ha) sowie die Aufhebung von Feuchtstandorten 
(Übergangsbereich GFF-GIF auf 0,29 ha = 0,145 ha Mindestkompensationserfordernis 
bei Ansatz 50 %) und die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (Kompensationsbedarf 
2,675 ha bei Aufwertung um 1 Wertstufe bzw. 1,337 ha bei Aufwertung der 
Kompensationsfläche um 2 Wertstufen) sollen extern auf Arealen in den 
Kompensationsräumen „Sandhorst Nord“ und „Upstalsboom“ kompensiert werden. 

Bei entsprechender Ausgestaltung der Kompensationsareale können die Maßnahmen für 
die Schutzgüter Boden / Wasser, Arten- und Lebensgemeinschaften sowie 
Landschaftsbild miteinander verrechnet werden.  

Die konkreten Kompensationsflächen und Maßnahmen werden im nachgelagerten 
Verfahren (Bebauungsplan) bestimmt. 
 
 

8. Belange der Wasserwirtschaft  
 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasservorrang- und Wasserschutzgebieten.  
 
Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt über das Grabensystem des 
Entwässerungsverbandes Aurich. Damit es gegenüber dem Meliorationsabfluss 
landwirtschaftlicher Flächen zu keinem erhöhten Regenwasserabfluss aufgrund der 
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geplanten Bebauung kommt, sind Regenrückhalteeinrichtungen mit entsprechenden 
Drosseleinrichtungen geplant. 
Eine Versickerung des Oberflächenwassers ist aufgrund der wenig durchlässigen 
Bodenschichten nur unzureichend umsetzbar 
 
Näheres ist dem Kapitel Oberflächenentwässerung dieses Erläuterungsberichtes zu 
entnehmen. 
 
 

9. Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur  
 
Die Plangebietsflächen wurden bisher weidewirtschaftlich von einem nordöstlich an das 
Plangebiet angrenzenden ehemaligen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb genutzt. 
Dieser Betrieb ist nicht Eigentümer der Plangebietsflächen nördlich des 
Ostfrieslandwanderweges. Der Flächeneigentümer hat diese Plangebietsflächen ohne 
Nutzungseinschränkungen an die Stadt Aurich verkauft. Der diese Flächen nutzende 
landwirtschaftliche Betrieb steht den Planungen positiv gegenüber und hat bezüglich der 
geplanten Flächenumnutzungen keine Einsprüche geltend gemacht. Der Bestand der 
Hofstelle wird aufgrund ungeklärter Hofnachfolge und des Alters des Hofbetreibers 
aufgegeben. 
 
Im östlichen Umfeld des Plangebietes befindet sich darüber hinaus eine weitere 
landwirtschaftliche Haupterwerbshofstelle. Um die Voraussetzungen für eine Erhaltung 
dieser landwirtschaftlichen Betriebsstätte sicher zu stellen, wurde bezüglich der von dem 
Betrieb ausgehenden Emissionen eine Geruchsbegutachtung durchgeführt. Der Abstand 
der geplanten Bebauung zu den Hofstellen wurde auf der Grundlage dieses Gutachtens 
ausreichend bemessen, um Einschränkungen in der Bewirtschaftung der Hofstelle und 
eine Geruchsbelästigung der geplanten Bebauung auszuschließen. 
 
Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur dürften somit durch die geplante Bebauung 
nur in geringem Umfang betroffen sein. 
 
 

10. Belange des Immissionsschutzes  
 
Im nördlichen Plangebiet ist aufgrund der Lage an der Bundesstraße 210 von 
verkehrsbezogenen Lärmimmissionsbelastungen auszugehen, die die einschlägigen 
Grenz- und Orientierungswerte überschreiten. Dieses gilt auch im Hinblick auf den 
geplanten Autobahnzubringer. Dieser nimmt die nördlich an das Plangebiet angrenzende 
Trassenführung der Bundesstraße im Wesentlichen auf, verläuft in diesem Bereich 
voraussichtlich aber bereits in ansteigender Dammlage. 
Diesbezüglich sind im Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen zum passiven und 
aktiven Lärmschutz zu treffen. 
 
Bezüglich eventueller Lärmimmissionsbelastungen des im Minimalabstand von 275 m zu 
den geplanten Wohnbauflächen gelegenen Tierheims wurde eine schalltechnische 
Messung und Bewertung durchgeführt. 
Es wurde festgestellt, dass die zulässigen Lärmschutzgrenzwerte gemäß den 
Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ bezüglich der 
Nachtwerte um bis zu 3 dB(A) überschritten werden könnten. 
Dementsprechend sind Festsetzungen für passiven Schallschutz für Schlafräume im 
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Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Die Wohnbauflächen mit Nutzungsbeschränkungen zu Gunsten des Lärmschutzes 
werden in der Planunterlage mit dem Planzeichen 15.6 der Planzeichenverordnung 
gekennzeichnet. 
 
Östlich des Plangebietes befindet sich im Abstand von rd. 150 m ein landwirtschaftlicher 
Haupterwerbsbetrieb. Mit einer Geruchsbegutachtung wurde nachgewiesen, dass von 
dieser Hofstelle keine, die einschlägigen Grenzwerte überschreitenden Immissionen für 
die geplante Wohnbebauung ausgehen. 
 
 

11. Belange der Archäologie  
 
Das Plangebiet liegt in einem Gebiet in dem ur- und frühgeschichtliche Funde wie 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken oder auffällige 
Bodenverfärbungen voraussichtlich zu erwarten sind. 
 
Bodenfunde sind wichtige Quellen für die Erforschung der Ur- und Frühgeschichte und 
unterstehen als Bodendenkmale den Schutzbestimmungen des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes, wonach sie meldepflichtig sind. Meldepflichtig ist der Finder, 
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Hinweise auf Bodenfunde nehmen die 
Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Aurich, der Landkreis Aurich sowie die 
Ostfriesische Landschaft, Abteilung Archäologische Landesaufnahme entgegen. 
 
Im Bebauungsplan ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. 
 
 

12. Infrastrukturerschließung  
 
12.1. Straßenerschließung  

 
Der südliche Teilbereich des Plangebietes wird an die Gemeindestraße Eheweg 
angeschlossen. Über den Eheweg wird nach ca. 500 m die Bundesstraße 210 
Esenser Straße erreicht und damit ein Anschluss an das überregionale Straßennetz 
hergestellt. 
Der nördliche Teilbereich des Plangebietes wird an die Gemeindestraße Osterkämpe 
angeschlossen. Über die Gemeindestraße Am Schlingholz wird in ca. 350 m die 
Bundesstraße 210 Esenser Straße erreicht und damit ein Anschluss an das 
überregionale Straßennetz hergestellt. 
 

12.2. Wasserversorgung  
 
Die Wasserversorgung erfolgt durch einen Anschluss an das Versorgungsnetz des 
Oldenburgisch - Ostfriesischen Wasserverbandes. 
 

12.3. Strom- und Gasversorgung  
 
Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch einen Anschluss an das 
Versorgungsnetz der Energieversorgung Weser-Ems AG. 
 



 15 

12.4. Löschwasserversorgung  
 
Die Löschwasserversorgung des Baugebietes wird durch den Einbau von Hydranten 
sichergestellt 
 

12.5. Oberflächenentwässerung  
 
Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet des Entwässerungsverbandes Aurich und 
entwässert in die Sandhorster Ehe. Die Sandhorster Ehe mündet im Ringkanal bei 
Westerende. Der Ringkanal stellt eine Verbindung zum Ems-Jade-Kanal her. Über 
den Ems-Jade-Kanal erreicht das Wasser die Ems und letztlich die Nordsee. 
 
In Folge der geplanten Bebauung kommt es zu einer Erhöhung der 
Flächenversiegelung und damit zu einer erhöhten Oberflächenwasserabflussspende. 
Da die vorhandenen Entwässerungsanlagen des Entwässerungsverbandes 
überlastet sind, erfolgt die Oberflächenentwässerung über geplante 
Regenrückhalteanlagen im Plangebiet. Über diese wird das Regenwasser gedrosselt 
an das Gewässer II. Ordnung Sandhorster Ehe abgegeben. 
 
Die Genehmigungsverfahren zur Oberflächenentwässerung werden parallel zur 
Aufstellung der Bebauungspläne bzw. der Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. 
 

12.6. Schmutzwasserabführung  
 
Das geplante Baugebiet wird an die zentrale Schmutzwasserkanalisation und damit 
an die Zentralkläranlage der Stadt Aurich im Ortsteil Haxtum angeschlossen. 
 

12.7. Abfallentsorgung  
 
Die Abfallentsorgung ist gemäß der geltenden Satzung des Landkreises Aurich 
geordnet. 
 
 

13. Verfahrensablauf  
 
Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch zur 
40. Änderung des Flächennutzungsplanes hat durch eine öffentliche Bürgerversammlung 
im Rathaus der Stadt Aurich am 18. 01. 2010 im Sandhorster Krug im Ortsteil Sandhorst 
stattgefunden. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 Baugesetzbuch erfolgte in Form einer Besprechung am 15. 01. 2010 im Ratssaal des 
Rathauses der Stadt Aurich. 
 
Die Vorentwürfe der Planunterlagen wurden den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit über das Internet zur Verfügung gestellt. 
 
 
Die Begründung zur 40. Änderung des Flächennutzungsplanes hat gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch zusammen mit der Planzeichnung, der Begründung, dem zugehörigen 
Umweltbericht und den gutachterlichen Stellungnahmen zur Lärm- und 
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Geruchsbelastung öffentlich in der Zeit 
 
vom ................. bis ................. im Rathaus der Stadt Aurich ausgelegen. 
 
 
Parallel erfolgte die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch. 
 
Die Entwürfe der Planunterlagen wurden der Öffentlichkeit sowie den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange darüber hinaus über das Internet zur Verfügung 
gestellt. 
 
Aurich, den 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 

Windhorst 
 
 
 
 
 
Diese Begründung hat dem Rat der Stadt Aurich zusammen mit der festgestellten 40. 
Änderung des Flächennutzungsplanes in der Sitzung am                         vorgelegen. 
 
Aurich, den 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 

Windhorst 
 


